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RS OGH 1973/12/4 8Ob245/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1973

Norm

ZPO §228 B3aa

ZPO §228 B3ee

Rechtssatz

Das aus dem Miteigentum resultierende Benützungsrecht stellt ein Dauerrechtsverhältnis dar. Es mit Klage feststellen

zu lassen, ist dann zulässig, wenn durch das damit verbundene Leistungsbegehren der Feststellungsanspruch nicht

voll ausgeschöpft wird.

Entscheidungstexte

8 Ob 245/73
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